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RS OGH 1990/2/20 5Ob525/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1990

Norm

JN §93

Rechtssatz

Auch bei Prüfung der Frage, ob das nach § 93 Abs 1 JN angerufene Gericht auch durch Parteienvereinbarung zuständig

gemacht werden könnte, ist auf den Zeitpunkt der Klagseinbringung abzustellen.
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